
 
 
 
 

Landeskrankenanstalten - Betriebsgesellschaft, UID-Nr.: ATU25802806, DVR-Nr.: 00757209 
Firmenbuchnummer: FN 71434 a, Firmenbuchgericht: Landes- als Handelsgericht Klagenfurt 

 

  

 

Direktorium 
 
A-9500 Villach 
Nikolaigasse 43 
T: +43/(0)4242/208-2203 
F: +43/(0)4242/208-2103 
E: office@lkh-vil.or.at 
 

Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung 
 
 
 
1. Auftraggeber: 
Landeskrankenhaus Villach 
Kaufmännische Direktion – Abteilung Einkauf & Wirtschaft 
Nikolaigasse 43, 9500  Villach 
 
2. Kategorie und Gegenstand der Leistung: Unterhalts- Grund- und Fensterreinigung 
sowie Personalbereitstellung für die Schwarz- und Weissgeschirrspüle 
(Dienstleistungsauftrag) 
 
3. Termin, bis zu dem die Teilnahmeanträge eingelangt sein müssen: 1. 7. 2010, 
12.00 Uhr 
 
4. Dem Teilnahmeantrag ist beizuschließen: Firmenbuchauszug, Strafregisterauszüge, 
Kontoauszüge Sozialversicherungsanstalt und Finanzbehörde, Nachweis der Befugnis, 
Erklärung über die Umsatzerlöse, Versicherungsbestätigung, Beschreibung 
Qualitätsmanagementsystem, Erklärung über die Personalausstattung, Referenzen, 
Angaben über das Schlüsselpersonal,  
 
5. Die Teilnahmeunterlagen sind auf ausschließlich schriftliche Anforderung erhältlich bei: 
Landeskrankenhaus Villach, Abteilung Einkauf & Wirtschaft 
Frau Lösch, Nikolaigasse 43, 9500  Villach, Fax 04242 208 2524, E-Mail 
Michaela.Zitterer@lkh-vil.or.at 
 
6. Von den als geeignet ermittelten Bewerbern werden die 3 Bestqualifizierten zur 
Angebotslegung eingeladen. 
 
7. Auswahlkriterien: Unternehmensreferenzen, Referenzen und Qualifikation des 
Schlüsselpersonals, Zertifizierungen (näheres siehe Teilnahmeunterlagen). 
 
8. Für die Teilnahmeunterlagen ist ein Kostenersatz in Höhe von €  20,00 zu leisten, der 
bis zum Ablauf der Bewerbungsfrist auf das Konto des Landeskrankenhauses Villach, 
Kontonummer 417 500 501, BLZ 12000, zu überweisen ist. 
 
9. Sofern Tätigkeiten zu erbringen sind, die einem reglementierten Gewerbe gemäß § 94 
GewO oder einem freien Gewerbe, das in einer auf § 373a Abs 6 Z 1 GewO basierenden 
Verordnung angeführt wird, zuzuordnen sind, wird auf die Pflicht von Bewerbern aus dem 
EU- und EWR-Raum hingewiesen, vor Ablauf der Teilnahmefrist eine Anzeige gemäß § 
373a Abs 4 GewO vorzunehmen. 
 
Villach, 28.5.2010 
 
Der Kaufmännische Direktor:  
 
Mag. Karl Wulz  
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